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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

Beide Kammern überwiesen auch eine Motion Müller (fdp, AG), welche die Schliessung
einer Gesetzeslücke bezweckt. Mit einer Einbürgerung soll in Zukunft die
Niederlassungsbewilligung erlöschen. Der Ständerat erweiterte die Motion und wollte
auch die geltenden Zuständigkeitsregeln zwischen Kantonen und Bund mit
einbeziehen. 1

MOTION
DATUM: 20.09.2010
MARC BÜHLMANN

Niederlassungsrecht

Eine Änderung der Wohnsitzbestimmungen im Zivilgesetzbuch sollte sicherstellen, dass
die Niederlassungsfreiheit auch für Personen in Pflegeheimen gewährleistet wird. Eine
dies fordernde Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) war im Nationalrat mit 113 zu 65
Voten an den Ständerat überwiesen worden, der das Begehren jedoch mit 27 zu 5
Stimmen ablehnte. In der Praxis gehe es nicht um die Frage der Niederlassung, sondern
um die Restkostenfinanzierung bei einem Aufenthalt in einem Pflegeheim. Zudem
begründe der Aufenthalt in einem Heim noch keinen Wohnsitz. 2

MOTION
DATUM: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN

1) AB NR, 2010, S. 1360; AB NR, 2010, S. 87; AB SR, 2010, S. 629
2) AB NR, 2013, S. 1180; AB SR, 2013, S. 1022 f.
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